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Alte kirchliche Gebrdauche in Schwyz

Von Dr. C. BENZIGER

Im Kantonsarchiv Schwyz befindet sich eine wertvolle Sammlung von
Urkundenniederschriften und Schilderungen fritherer kirchlicher Zustande,
die Pfarrkirche von Schwyz betreffend. Der Verfasser des stattlichen
142 Textblatt umfassenden Papierfolianten, nennt sich Conrad Heinrich
Ab Yberg. Als Kirchenvogt hatte Ab Yberg seinen Landslecuten mit groem
Fleif3e und vielem Verstiandnisse simtliche Urkunden der Pfarrlade geordnet
und fiibersetzt, die Geschichte der Bruderschaften zusammengestellt und
die verschiedenen religiésen Gebrauche wie auch Kirchenobjekte beschrie-
ben. Der weitschweifige Titel der Handschrift gibt dariiber genaueren Auf-
schlul3, er lautet : Thesaurus oder Schatz, so in der Uralten Loblichen Pfar-
kirchen zu Schwytz zu finden, In dry underschidliche theil abgetheilt. / In
dem Ersten, Ist begriffen die Alte und Ufferbauwung derselbigen, Sampt
Ihren von Bapsten, Cardinalen, Bischoffen verlichnen Ablas und Gnaden,
lauth bygesetzten Bullis und Gnadenbrieffen. / In dem anderen, So wol
Uralte als auch niiwe Bruderschaften, so in dero geiiebt werden, sambt Thren
Verlichnen Gnaden und Gottseligen Uebungen. / So dann in dem dritten,
werdend alle Kirchenbriich so von alterharo durch das gantze Jar geiiebt
werden. Sampt etlichen Curiosischen sachen, so allda zu finden, anzeigt.
Alles zu der Ehr Gottes und Aufferbuwung dess Nachsten. Durch Conra-
dum Heinricum Ab Iberg zusamen gezogen In Schwytz Anno Christi 1634.
Dem Ganzen wurde ein Sittengedicht beigefiigt, dessen Verfasser vermutlich
ebenfalls Ab Yberg ist. !

Ab Yberg (1590-1670) war in den Jahren 1630-37 Kirchenvogt von
Schwyz. Am 3. Mai 1637 wahlte ihn die schwyzerische Landsgemeinde zum
LLandvogt in Einsiedeln, welches Amt er bis 1539 bekleidete. In den Jahren
1652-1654 wurde er zum Landesstatthalter ernannt, 1654-56 stand er als
Landammann dem Kantone vor. Neben dem « Thesaurus» verfaBte der
von seinen Zeitgenossen ob seiner Gelehrsamkeit vielbewunderte Mann
noch eine kirchenrechtliche Streitschrift, die sich besonders gegen die Niko-
demiten in Art richtete und das Vorgehen der Behorden zu rechtfertigen

1 Abgedruckt in den Mitteilungen des Histor. Vereins des Kts. Schwyz,
Heft 12 (1902), S. 8o fi.
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suchte. Ihr Titel lautet : « Defensio, das ist Schirmb oder Verantwortung
eines 16bl. Ohrts Schwytz wider alle die Jenigen, welche sich ab Ihrer vor-
- genommenen Procedur, so sie wider etliche Thre Landt-Leuth, die wider
alte satz- und ordnungen vom wahren ungezweifleten katholischen Glauben
abtrinnig worden, veriibt, umgegriindt beklagen. 1656. » 1 Die Handschrift
befindet sich ebenfalls im Kantonsarchiv Schwyz. Nach Kommissar FaB-
binds Profangeschichte schrieb Ab Yberg auch eine jetzt verlorene Chronik
iiber die Ereignisse von 1600-1661.

Uber den ersten Teil des « Thesaurus » informiert der Titel hinreichend,
die lateinischen Urkunden finden sich darin stets iibersetzt. Aus dem
zweiten Kapitel seien die Hauptbruderschaften zu St. Martin kurz genannt :
die St. Martinsbruderschaft (1504), die hl. Kreuz- oder aller christglaubigen
Seelen in dem Beinhaus Bruderschaft (1512), die St. Jakobsbruderschaft
(1520), die Sakramentsbruderschaft (1624), die Rosenkranz- oder Psalter-
Erzbruderschaft (neu errichtet 1579), die Karmeliter- oder Skapulierbruder-
schaft (1622). Am Schlusse finden sich noch einige Eintrage iiber die mehr
weltlichen Bruderschaften, als der Biirger-, Schiitzen-, Schneider- und
Schuhmacher-Bruderschaften. Die Wegknechtenbruderschaft (1500) ist
nicht erwahnt, ebenso fehlt die Ursulinerfrauenbruderschaft, die bereits
1560 in Schwyz bestanden hat, die uralte St. Wendelinsbruderschaft fur
Alpler und Hirten, die St. Xaveriusbruderschaft fiir Mitglieder der Regie-
rung. In Ingenbohl bestand eine vielbegehrte Bruderschaft des schwarzen
Giirtels unter dem Schutze Marias (sint lumbi vestri praecincti et lucernae
ardentes in manibus vestris). Mit den meisten dieser Bruderschaften waren
frither auch Wallfahrten verbunden. Gemeinden pilgerten zu Gemeinden
und statteten sich bei diesen Anldssen Besuche ab. Die Weltlichen ver-
sammelten sich jahrlich zu einem Mahle. Der dritte Teil enthalt die fir
uns kurz zu skizzierenden Angaben. Sie werden ergdnzt durch verschiedene
Notizen uber Kirchweihfeste, Jahrzeiten, Festtagsfeiern, Kreuz- und Bitt-
gange, Glocken, Heiligtimer u. dgl. Besonders ausfiihrlich sind die Jahr-
zeiten dargestellt, sie umfassen mit den Stiftungsurkunden, den Ver-
zeichnissen der gefallenen Vaterlandsverteidiger u. s. w. 20 Blatt. Laut
Vorrede des Verfassers wurde diese Sammlung hauptsichlich deswegen
angelegt, um der Nachwelt altehrwiirdige Uberlieferungen, die leicht ver-
gessen gehen konnten, zu erhalten. Dann aber auch, um im Falle eines
Kirchenbrandes oder bei Vernichtung kirchlicher Objekte den Landleuten
wenigstens einigen AufschluB} iiber alles fiir die Pfarrkirche Wissenswerte zu
bieten. In der Tat zeigten sich nur zu bald die groBen Verdienste Ab Ybergs
um die Uberlieferung seiner heimatlichen Pfarrkirchenaltertiimer. Wenige
Jahre spéter, Ostern 1642, brannte der Flecken mitsamt der Kirche nieder.
Der Sammelband konnte gliicklicherweise mit einigen anderen wertvollen
Kirchenschatzen gerettet werden; dank diesen Aufzeichnungen besitzen
wir heute eine Reihe von Zeugnissen, die fiir das kirchliche Leben in Schwyz
recht interessante Details enthalten.

1 Vgl. M. Dettling, Schwyzerische Chronik, Schwyz 1860, S. 195 f.



Zur Begriindung der Niederschrift seines dritten Kapitels uUber die
kirchlichen Gebrduche hat der Verfasser noch nachfolgende humorvolle
Bemerkung gemacht. Er habe diese abgefal3t, « damit vilichter, etvan ein
guter Schluckbruder ouch ursach namme diesere mein arbeit zu be-
sichtigen und vilichter us fiirwitz nachgiang, ouch etvan ecin guten yfer
und Willen zu den vorgesetzten geistlichen Sachen gewiinnen thue » Die
Beschreibung der kirchlichen Gebrauche hebt mit der Allerseelenfeier an.
Einleitend bemerkt der Autor, daB alle Montag «Gedichtnis » gehalten
wird fir « jede im vorhergehenden Jahr » abgestorbene Seel. Zur wiir-
digen Feier des Allerseelentages fand schon am Vorabende eine Prozession
um die Kirche statt, der sich eine Seelenvesper anschloB. Am Tage selbst
betete man erst mit dem Volke die Vigil, es folgte ecin erstes Seelenamt am
Seelen- oder Heiligen Kreuz-Altar, daran schloB sich eine Predigt mit
Umgang (Prozession um die Kirche). Der Hauptgottesdienst mit einem
feierlichen Seelenamt konnte aber erst nach Beendigung dieser ununter-
brochen fortdauernden gottesdienstlichen Handlungen beginnen. Es wurde
dieses Amt, wie der Verfasser ausdriicklich beifiigt, wenn moglich mit
Musik, die iibrigens nur bei hohen Festen und wenn zwei Priester,
« zu Altar dienene », celebriert !.

Die Charwochenzeremonien weichen in manchen Sitten von den heu-
tigen wesentlich ab. Am « Heiligen Abend » « klaffellt » man nach sieben
Uhr zur Kirche, die Priester beten hierauf die sieben Zeit- und die sieben
BuBpsalmen. Dann léscht man alle Lichter in der Kirche, der Pfarrer
schlagt in der Dunkelheit neues Feuer aus einem Stein und die Prozession
begibt sich ohne angeziindete Kerzen vor das groBle Kirchentor, um da-
selbst das Feuer zu segnen. Die Liturgien selbst werden, wie es scheint,
den kirchlichen Vorschriften entsprechend eingehalten. Der Nachtgottes-
dienst dirfte in fritheren Zeiten eine viel hdufigere Anwendung gefunden
haben, als man fir gewohnlich annimmt. Am Charsamstag Nachts 1z Uhr
nimmt der Ptfarrer das heilige Sakrament «mit angetanem Chorrock »
und geht mit den Personen, die den Himmel (Tegument), das Kreuz und
die Fahne tragen, um die Kirche herum. Alsbald beschlieBen als Teufel
verkleidete Knaben die Pforten des Gotteshauses. Sobald nun der Pfarrer
wieder zum Hauptportal kommt, ruft er : « Attollite portas etc., et introibit
Rex gloriae ». Darauf gibt der Teufel zur Antwort: « Quis est iste rex
gloriae ? » Der Pfarrer fihrt fort: « Dominus virtutum ipse est Rex glo-
riae ? » Dreimal fragt der bose Geist, dann flieht er von der Tiire und die
Prozession begibt sich zum heiligen Grab, woselbst er das « venite et videte
ubi positus erat » singt. Im Chor beginnt die Mette. Erst wenn man
das Te Deum laudamus singt, wird mit allen Glocken geldutet. Die kirch-
liche Feier aber findet ihren AbschluB8 auch da erst nach den laudes und
nachdem die Frithmesse, bei der der fréhliche Ostergesang « Christus ist er-

1 Eine kurze Schilderung einer Pontifikalmesse des Kardinals von Gurk in
Schwyz im Jahre 1504 in Hauschronik des Konrad Pellikan, herausg. von Vulpinus,
StraBburg, 18¢2.
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standen » ertonte, gelesen war. Am Ostermorgen wurden dann die Fladen
(Homnigkuchen), Eier und « andere Sachen » geweiht. Pfingsten und Aller-
Heiligen weisen keine Abweichungen von den heutigen Gebrdauchen auf.
An Weihnachten begaben sich die Glaubigen bereits um 11 Uhr nachts
auf die « Wysi » mit allen Glocken hin nach der Kirche, wo die Mitter-
nachtsmesse gelesen wurde. Am 5 Uhr morgens folgte bereits die « Tag-
mefB » und um 8 Uhr celebriert der Pfarrer unter Assistenz das Hochamt.
Die Glaubigen waren zur Anhérung der drei Messen ohne gewichtigen
Entschuldigungsgrund verpflichtet. Am 2. Januar, als am St. Stephanstag,
wie auch am 3. Tag des gleichen Monats, als am St Johannistag, wird der
Segen dieser Heiligen ausgeteilt und der Wein gesegnet. Am LichtmeB
soll jedermann mit einer Kerze in der Kirche erscheinen, um sie daselbst
weihen zu lassen. Am Palmsonntag besteht noch die uralte Zeremonie
des Einrittes Christi in Jerusalem auf eincm Esel. Ab Yberg beschreibt das
Fest folgendermaBlen: «Ich bruch mich nit zu beschimen deB8 Palm-
Esels wie man in namset, weil sich Gott so vil gedemiinedigt und uff dem
selben wellen triumphierlichen einrejthen : dan ich sdhe, laider, ob glychvol
solche Zeremonien bei vilen abgangen, haben sy doch an Eslen kheinen
mangel. Und wirt diser Zermoni also gehalten, im fall es schon schén witer :
Nach gewichten Palmen, zichend die verordnete Louffer den Esel, daruff
Christi BildtnuB3, vorher bis uff die hoffmatten (6ffentliche Wiese in der
Ortschaft), welchen man mit der Prozession sambt allem Volkh volget,
aldorten wird durch die Priesterschafft und Jungen khnaben Christus
geehret und empfangen, mit fiir werffung der Chorhimbder und Palm-
zwyen und lustigen gesangen. Darnach widerum herlich in die Kirchen
begleitet daruft fangt das ampt und Predig an. »

An Christi Himmelfahrt wird um 1o Uhr, nachdem die Non verrichtet
ist, das Bildnis Christi « in einen Regenbogen eingeschlossen », durch eigens
bestimmte Personen nach einer Offnung in der Kirchendecke hinaufgezogen.
Vom frommen Volke gespendete Blumen schmiicken die schwebende Figur.
Nach deren Verschwinden werden aus der Offnung Niie, Oblaten und
Brot, Wasser und Feuer, alles zur Erinnerung an die Gaben Gottes, die uns
vom Himmel herab gespendet werden, unter die glaubige Menge zum teile
herabgelassen, zum teile herabgeworfen.

Die Zeremonie der Fronleichnamsprozession hat sich nur wenig ver-
andert. Eine besondere Auszeichnung fir die Landesimter bestand im
Tragen des Himmels; Weibel und Landschreiber durften die Reliquien
tragen. Am Martinstag konnte die Gemeinde einen vollkommenen Ablal3
gewinnen. Am St. Niklausentag zieht der von den Schulknaben erwahlte
B'schof mit seinen Hauptleuten und Kriegern morgens und abends zur
Kirche. Unter den Gesdngen der deutschen Schiiler und Lateinstudenten
vollzieht sich diese Zeremonie besonders feierlich. Es folgen einige Feier-
tage, die « auBerhalb dem Gebote Gottes » stehen, aber dennoch festlich
begangen werden. Vor allem gilt dies von den Muttergottesfesten, « welche
unsre frommen Altvorderen in néthen der Eidtgnoschafft uft sich genommen
zu feyern, und zu fasten, sonderlich aber in der Capeler Schlacht, alleweil
sy sich ob der 5 Ohrten Panner hat sdchen laBen. » Als Festtage, die ohne



weitere Begriindung ebenfalls feierlich begangen wurden und an denen man
die Messe zu horen verpflichtet war und vielfach auch nicht werktagliche
Arbeit verrichten durfte, nennt Ab Yberg : St. Antoniustag (Patrocinium
in Ibach), St. Sebastianstag (Patrocinium im Grund), St. Georg (Patroci-
nium in Art), St. Agatha (gegen Feuersnot), St. Fridolin, St. Konrad und
St. Annatag. Spidter kamen noch dazu St. Michael, St. Laurentius, alle
Aposteltage, St. Jodocus und Rochus (Patrone der Landwirte), St. Katha-
rina, St. Maria Magdalena, die aber sidmtliche 1832 bereits nicht mehr
gefeiert worden sind. St. Nicolaus, St. Ulrich, St. Theodul, St. Gregor,
St. Margarctha, St. Leonhard, St. Augustin und Pelagius, St. Verena,
St. Moritz zihlten noch um 1550 zu den Feiertagen, scheinen aber bereits
zu Ab Ybergs Zeiten nicht mehr innegehalten worden zu sein, da dieser
keine Erwidhnung davon macht. Grolle Bittginge nach dem Steinerberg
fanden am St. Annatage statt, woselbst aus einem Buche die Wunder
der Wallfahrt vorgelesen wurden. An weiteren Kreuzgingen sind zu er-
wahnen : dic Umginge jeweils am Sonntag, Mittwoch und Freitag um die
Kirche ; letztere fanden auch an den Schlachtjahrzeiten statt; in der
Kreuzwoche pilgert das Volk am Montag um die Kirche, am Dienstag nach
dem Kapuzinerkloster. am Mittwoch nach Morschach, am Donnerstag nach
Belicben, am Freitag nach dem Muotatal, am Samstag zu unserer licben
Frau nach Seewen. Nahere Vorschriften iiber das Verhalten der Geistlich-
keit bei diesen kirchlichen Anldssen enthdlt das sogenannte « Kirchenbiich-
lein. » Dazu kommen die Landeswallfahrten nach Sachseln und Maria Ein-
sicdeln, bei denen den Glaubigen oft das Weintrinken verboten war und
getastet werden muBlte .

An Reliquien begegnen wir in Schwyz einem kleinen silbernen « gle-
siirten Sarchlein » (emailliertes) Reliquiar in Sarkophagform mit Haaren
des hl. Martin, des Patrons der Kirche. Die Reliquie wurde im Laufe der
Zeiten zerteilt. Ab Yberg hofft, dal die Behérden dariiber eine Unter-
suchung anstellen, wer diesen « geistlichen Diebstahl » begangen. Uberreste
befanden sich auch in einem KrystallgefaBe. Ein beigelegter Brief vom
Jahre 1481 macht uns mit der Geschichte des Ursprungs dieses Heiligtums
bekannt. Ein Ritter Johannes von Toggenburg, schwyzerischer Gesandter
beim franzdsischen Konige, hat sich im Auftrag seiner Regierung zum
Erzbischof von Tours begeben und durch seinen Priester und Dolmetscher
namens Johannes Baubert, von demselben Haare des hl. Martins erbeten.
Der Erzbischof lie3 wirklich in zuvorkommender Weise in der Kirche Can-
dacen (?) etwelche Teile dieser Reliquie holen und in ein kleines silbernes
Gefdl3 legen. Bei seiner Ankunft in Tours wurde das Behaltnis vom Erz-
bischof in Gegenwart Toggenburgs und anderer geistlicher und weltlicher
Herren eréffnet, dic Anwesenden verehrten die Reliquie und kiiBten sie.
Von Tours kam das Gefal durch die Vermittlung des Gesandten dann nach

1 1608 wurde vom Landrat wegen schlechter Witterung ein Kreuzgang nach
Einsiedeln angeordnet, « hiebei soll niemand Wein trinken mit Ausnahme der alten
Leute, denen ein Schoppen gestattet ist ».
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Schwyz, wo solche heute noch in einer Krystallflasche aufbewahrt werden.
Fiir unsere kriegslustigen Schwyzer sehr bedeutsam war ein ungefahr gleich-
zeitig 1479 erteiltes Privileg des pédpstlichen Legaten Gentilis von Spoleto,
wodurch den Schwyzern auf ihren Kriegsziigen ein Feldaltar mitzunehmen
gestattet wurde. !

Landammann Ulrich Katzi brachte 1486 laut einem ebenfalls wieder-
gegebenen AblaBbriefe verschiedene Reliquien des hl. Gallus aus dem Kloster
St. Gallen. Kaitzi amtete als des Klosters verordneter Hauptmann. Er
wollte die Verehrung des Heiligen in seiner Heimat einfithren, wozu ihm
Abt Ulrich gerne seine Einwilligung gab. Die .iberbrachten Gebeine des
St. Gallner Apostels wurden sodann auf die Kirchen von Schwyz, Art,
Steinen, Morschach und Muotatal verteilt. Ein silberner Arm mit Reli-
quien des hl. Otmar scheint bei diesem Anla ebenfalls nach Schwyz gelangt
zu sein. Ein weiterer Silberarm enthielt solche des hl. Sebastian. In einem
blau emaillierten Reliquiar befanden sich ein Stiick des Rosenkranzes des
St. Joder wie auch drei Erzstiicke seiner Glocke. Von letzteren Erzen
wurde ein Stiick in die neue Kapuzinerglocke gegossen. Ferner befand sich
in der Kirche eingemauert ein Stiick des Grabmals des hl. Martin.

Uber das heute noch in der Kirche vorfindliche kupfervergoldete Reli-
quiar, das einst von Landammann und Pannerherr Hans Wagner gestiftet
wurde, erfahren wir nichts weiter. 2 Der Chronist lieB zur weitern Beschrei-
bung den Raum frei, kam aber dann nicht mehr zur Ausfiihrung seines
Vorhabens. Uber die Glocken handelt ein weiteres Kapitel. Sie wurden
von Peter FueBli in Ziirich, Ludwig Reiger in Basel, Martin Schwarz in
Luzern im XV. Jahrhundert gegossen. Die gréBte Glocke wurde aus
Biichsen und Stiicken erstellt, die 1499 zu Dornach « gewonnen » worden
sind. Abt Joachim Eichhorn hat sie im selben Jahre benediziert. Ab Yberg
nennt sodann die zahlreichen Paten und Patinnen (Ehrenfrauen) der Glocke
wie auch die auf dem GuBe enthaltene Legende. Sie kostete die bedeutende
Summe von 156 guten Gulden. Zum Héngen der Glocken bedurfte es
jeweils eines Spezialisten aus dem Geschlechte der « Durneysen ». Beson-
dere Bedeutung hatte die « Wyse »glocke, sie rief die Glaubigen zur Kirche,
sie kiindigte den Gottesdienst und Versehgidnge an. Die Sterbeglocke (« zum
Endliuten ») wurde erst 1679 bei AnlaB einer Volksmission eingefithrt. Die
kleinste Glocke diente als Feuerglocke ; sie wurde am Abend nach dem
Bettglockengeldute geldutet und erinnerte die Biirger mit Feuer und Licht
sorgsam umzugehen. Dann gab es noch das Armsiinderglécklein, das den
Verbrechern auf ihrem letzten Gange lautete. Viel dltern Datums war die
Salveglocke, die speziell zum Salvegebete am Nachmittag gelautet wurde.
Thre Inschrift lautete « Anno MCCLXXXII fusa sum et magna. » Ab Yberg
lie3 sich erzdhlen, daB3 dieses Altertum aus Yberg stamme. Das Gelaute

1 Vgl. Th. Fapbind, Bd. 11, 34a auf der Kantonsbibliothek zu Aarau.

2 Die Reliquien wurden von Wagner aus dem hl. Lande mitgebracht. Vgl.
J. B. Kdlin, Die Landammanner Ulrich und Hans Wagner und ihr Geschlecht, in
den Mitteilungen des Histor. Vereins des Kantons Schwyz, Jahrg. 12, 1902, S. 47 ff.



— B

soll besonders schon geklungen haben, wahrend der alte Turm, der « Ziger-
rumpf » genannt, ob seiner haBlichen Iorm aller Gespétt war und aus
diesem Grunde schon 1616 erneuert werden mullte. Die im Helmknopf
gefundenen Schriften sollten ebenfalls in den Thesaurus aufgenommen
werden, doch hat der Verfasser die Niederschrift spater nicht mehr besorgen
koénnen. ’

Im Bestattungswesen genossen die Schwyzer ebenfalls ein Privilegium,
das ithnen Hermann III. von Breiten-Landenberg, Bischof von Konstanz,
1467 verlichen hatte : die in Schwyz hingerichteten Verbrecher durften
namlich daselbst in geweihter Erde beerdigt werden. Im XVI. Jahrhundert
scheinen unsere Altvordern sich durch eine besonders strenge Ausiibung
der religiésen Pflichten ausgezeichnet zu haben. Wir begegnen wiederholt
gesetzlichen MaBnahmen, die einzig die Innchaltung kirchlicher Anord-
nungen betreffen. Landweibel und Laufer sollten iiber die Fehlbaren eine
cbenso strenge Kontrolle fithren. So wurde 1531 von der Landsgemeinde
das Gesetz erlassen, dal Niemand im Lande wahrend des « GroBen Gebetes »,
dieses uralten vaterlindischen Landesgebetes, sich mit weltlichen Lustbar-
keiten abgeben diirfe bei der bedeutenden BuBle von 50 . Spater, seit 17653,
muBte diese Andacht in allen Kirchen des Landes widhrend der Lands-
gemeinde abgehalten werden, daran hatten alle diejenigen von Obrigkeits-
wegen zu erscheinen, die an der Landsgemeinde nicht teilnehmen konnten.
Am Ostermontage gleichen Jahres beschloB die Landsgemeinde ferner, daf
jeder beim Mittaglauten, sei er wo er wolle, niederknieen und mit aus-
gespannten Armen 5 Vater unser und Ave Maria samt dem christlichen
(Glauben beten solle, eine Sitte, die noch zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts
bestand. Uber das « GroBe Gebet », welches in allen Landesnéten gebetet
wurde, hat Professor Delitzsch eine interessante Abhandlung verfaBt, die
er 1864 in Leipzig im Druck hat erscheinen lassen. Das alteste noch vor-
handene Denkmal dieses « Palladiums der schweizerischen Urkantone »
" findet sich heute in der Kirchenlade zu Morschach, wohin es nach langerer
Irrfahrt von Prof. Delitzsch zuriickerstattet worden ist. 1660 beschloB der
Landrat, den Magnustag im ganzen Lande wiederum festlich zu begehen,
auf dafl das Volk von dem lastigen Ungeziefer verschont bleibe. 1685 lieB
die Obrigkeit sogar einen Konventualen vom Kloster Fiissen in Schwaben
kommen, der mit dem « wundertatigen Magnusstabe » in den verschiedenen
Kirchgingen des Tales das Ungeziefer vertreiben sollte.

Fir die Beicht bestand der merkwirdige Gebrauch, daB an den
« vier heiligen Tagen », an Maria Geburt, an der Kirchweih, am Kirchen-
patronstag, am St. Nikolaustag, am Allerseelensonntag und an Begrabnis-
tagen im sog. Beinhaus auf dem Friedhof in Gegenwart der Totenschédel
gebeichtet werden muBte. Als die Ingenbohler 1714 um Nachlal dieser
Sitte baten, weil es daselbst zu kalt wéire, wurde ihnen nur bewilligt, am
Allerseelensonntage und wahrend den Begrabnissen im Winter davon ab-
zulassen. Diese Sitte wahrte bis zum Anfang des XIX. Jahrhunderts.

Noch seien auch zwei in Schwyz gebriuchliche Redewendungen hier
erwahnt, die ebenfalls auf kirchliche Gebrauche zuriickgehen. Eine fiir die
Kirche eifrig tiatige Person wird « RoB Gottes » genannt. Wenn frither im
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Lande Kirchen gebaut wurden, muBten die Glaubigen vielfach Frohndienste
leisten. Die bei diesen Gelegenheiten angestellten Personen erhielten
scherzweise die ebengenannte Bezeichnung, die sich dann auch iiber jene
Zeiten hinaus erhalten hat. Ein anderer altschwyzerischer Ausdruck « s’Te-
deum lieber nach em Assa » besagt : zuerst das praktisch Notwendige und
dann die &duBerliche Reprdsentanz. Die Redensart hat ebenfalls einen
historischen Hintergrund. Bei Anla3 der Kirchenvisitation von 1721 durch
den Weihbischof von Konstanz und den Visitator Michael Anton Schorno,
Generalvikar des Bischofs von Konstanz, sollten die hohen Giste einem
alten Gebrauch gemaB, bei ihrer Ankunft in Schwyz sich zuerst zum Tedeum
nach der Kirche begeben. Ihre bischofliche Gnaden stieg aber nicht vom
Pferde, um wic iublich nach der Kirche zu gehen, sondern er ritt direkt
nach dem « Ro68li», obwohl die gesamte Priesterschaft mit Kreuz und
Fahnen unter dem Geldute aller Glocken ihm entgegengekommen war. Am
wohlbestellten Tische bedankte sich der durch seine lange Reise recht aus-
gehungerte Prdlat bei der verbliiffften Ehrendeputation fir den schénen
Empfang und neugestarkt zog er dann in die Kirche ein, um daselbst nun
auch der alten Tradition nachzukommen. Das Volk aber merkte sich den
Vorfall und «das Tedeum nach dem Essen» blieb seither ein beliebtes
Sprichwort. :

Aufgabe dieser Zeilen war es, in kurzen Notizen auf ein reiches kirchen-
und kulturgeschichtliches Quellenmaterial hinzuweisen. Die Ab Yberg-
schen Schriften werden iibrigens durch die fiir die Religionsgeschichte des
Schwyzerlandes ebenso wichtige Quellenwerke des bischoflichen Kommis-
sars Thomas FaBbind, Pfarrherr in Schwyz, in reichem MaBe erganzt. In
der Stiftsbibliothek Einsiedeln findet sich seine mit Handzeichnungen
illustrierte « Religionsgeschichte unseres Vaterlandes» (Schwyz) samt
einem dazu gehdrigen Anhang; die Handschrift wurde 1790 vollendet. In
der Kantonsbibliothek Aarau (Mscr. 43 fol.) findet sich ein weiteres kirchen-
geschichtliches Werk : « Der zweite Theil Alterthiimer so das Geistliche des
Lands Schwiz betreffen und enthaltet IV Biicher, das erste begreift die
Religionssachen unsers Lands iiberhaubt ; das andere die zwo6lf Pfarreyen
des gefragten Lands, das vierte endtlich die beyden Kléster zu Einsidlen
und etwas von der Pfarr Kiissnacht als in unsrer bottmassigkeit und Sexta-
riat gelegen. Angefangen den XXIII mey anno 1790.» In Aarau befinden
sich nur die beiden erstgenannten Biicher 1 und 2 dieses zweiten Teiles. Das
letztere schlieBt auf S. 246 : « Ende des zweiten Buches, den zweiten X ber
1790 » mit einem Verzeichnis schwyzerischer Wallfahrer nach Jerusalem,
Rom und Kompostella ab. Im Bande VIa der Kyd’'schen Sammlung im
Kantonsarchive zu Schwyz befindet sich eine Abschrift des sorgfiltig
gefiihrten aber heute verlorenen (?) Tagebuches dieses verdienten Histo-
rikers. Dieselbe umfaBt die Jahre 1801-23. Nicht zu vergessen ist auch
seine als Profangeschichte zitierte illustrierte historische Darstellung des
alten Landes Schwyz vom Jahre 1791. Auch hier finden sich manch inte-
ressante Angaben, die auf das kirchliche Leben, das mit dem politischen
in vieler Hinsicht so eng verkniipft war, Bezug nehmen.

B, U



	Alte kirchliche Gebräuche in Schwyz

